
Besondere Bedingung Nr. 0706
Bergwerke

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden durch Bodensenkun-
gen und Verbrüche der Tagoberfläche hinsichtlich der oberhalb der unterirdischen Anlagen des Bergwerkes
befindlichen Personen und Sachen.


